
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Coburg 

Az. : 12 C 1193/23 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

gegen 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht Coburg durch die Richterin am Amtsgericht - am 21 .08.2023 auf

grund des Sachstands vom 21.08.2023 ohne mündliche Verhandlung gemäß§ 495a ZPO folgen

des 

Endurteil 

(abgekürzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO) 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 463,68 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01 .10.2022 zu zahlen. 
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2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

D1~r Streitwert wird auf 463,68 € festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Aklteninhalt. 

Am 31.05.:2022 kam es zwischen dem Kläger und dem bei der Beklagten haftpflichtversicherten 

Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall, bei welchem das Fahrzeug des Klägers erheblich beschädigt 

wurde und einen Totalschaden erlitt. Der Kläger beauftragte einen Sachverständigen mit der 

Schadensfeststellung. Dieser ermittelte den hier maßgeblichen Wiederbeschaffungswert in Hö

he von 6.300 €. Für die Erstellung des Gutachtens berechnete der Sachverständige mit Rech

nung vom 07.06.2022 einen Betrag von 1.221,00 € brutto. Die Beklagte regulierte hierauf 757,32 

€. 

Die Sachverständigenkosten stellen in der klageweise geltend gemachten Höhe einen erstat

tungsfähigHn Schaden dar. 

Zu den ersatzfähigen Kosten der Wiederherstellung im Sinne von § 249 BGB gehören (Irundsätz

lich auch dlie Kosten für ein Schadensgutachten, sofern das Gutachten zur Geltendmachung des 

Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist. 

Der Gesc~1ädigte ist grundsätzlich berechtigt, einen qualifizierten Gutachter seiner Walhl mit der 

Erstellung des Schadensgutachtens zu beauftragen. Er kann jedoch vom Schädiger nuir die Kos

ten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Men

schen in d1er Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und notwendig 

erscheinern. Er ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren 

den wirtscl1aftlichsten Weg der Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die 
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Schadenst>eseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Der Geschädigte ist allerdings 

grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen 

möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Es ist auf die Erkenntnis- und 

Einflussmö,glichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwi«erigkeiten 

Rücksicht :zu nehmen. Der Geschädigte ist daher zwar nicht zur Marktforschung, aber unter dem 

Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebots zu einer Plausibilitätskontrolle der vom Sachverständigen 

bei Vertransschluss geforderten bzw. später berechneten Preise verpflichtet (BGH, Urteil vom 

29.10.20191, VI ZR 104/19). liegen die mit dem Sachverständigen vereinbarten oder von diesem 

berechnetem Preise für den Geschädigten erkennbar erheblich über den üblichen Preisen, so 

sind sie nicht geeignet, den erforderlichen Aufwand abzubilden (vgl. BGH, NJW 2014, 31151 ff.). 

Zwischen ,dem Kläger und dem Sachverständigen wurde eine wirksame Preisvereinbarung ge

troffen. In § 6 der dem Vertrag zugrunde liegenden AGB ist eine entsprechende Honorarvereinba

rung ausdrücklich getroffen. Dort heißt es : 

,,§ 6 Honorar 

(1) Das für die Erbringung der Sachverständigenleistung geschuldete Honorar berechnet 

sich bei Schadengutachten auf Grundlage der Schadenhöhe und setzt sich aus einem 

Grundhonorar und Nebenkosten zusammen. Die Honorartabelle der in 

der jeweils gültigen Fassung ist bei Vertragsschluss einsehbar und kann auch jeäerzeit in 

den Geschäftsräumen der eingesehen werden." 

Das Auftra1gsformular, auf welchem auch die AGB abgedruckt sind, wurde vom Kläger vor Auf

tragserteilu1ng unterzeichnet. Die AGB sind mithin wirksam in den Vertrag einbezogen. 

Ob der Kläger von der unstreitig einsehbaren Honorartabelle tatsächlich Kenntnis genonnmen hat, 

ist unerheblich. 

Im Fall ein1er hier vor1iegenden Preisvereinbarung kann der Geschädigte demnach Ersatz der ver

einbarten Preise nur verlangen, wenn diese für ihn bei seiner Plausibilitätskontrolle bei Abschluss 

der Vereinbarung nicht erkennbar deutlich überhöht waren. 

Der tatsäcllliche Aufwand gibt ex post gesehen einen Anhalt zur Bestimmung des zur Herstellung 

erforderlichen Betrages, da sich in ihm regelmäßig die beschränkten Erkenntnismöglichkeiten 

des Gesd1ädigten niederschlagen (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2019, VI ZR 315/18, Urteil vom 

01.06.2017, VII ZR 95/16). Seiner ihn im Rahmen des § 249 BGB treffenden Darlegunigslast ge

nügt der Geschädigte deshalb regelmäßig durch die Vor1age der Rechnung des mit der Begut-
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achtung seines Fahrzeugs beauftragten Sachverständigen, soweit diese von ihm beglichen wur

de (u. a. BGH Urteil vom 17.12.2019, VI ZR 315/18, Urteil vom 28.02.2017, VI ZR 76/16)1. Die Zah

lung einer Rechnung ist typischerweise das wesentliche Indiz für die beschränkten Erkenntnis

möglichkeillen des Geschädigten und dafür, dass er die Kosten für erforderlich und angemessen 

hielt. 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Rechnung ist bezahlt. Daher stellt die Höhe der vom 

Sachverst~indigen erstellten Rechnung als solche einen Anhalt zur Bestimmung des erforderli

chen Herstellungsaufwands dar. 

Bei der Fra1ge, wann von für den Geschädigten erkennbar überhöhten Preisen auszugehen ist, ist 

keine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, sondern auf die vom Sachverständigen veranschlagten 

jeweiligen Einzelpositionen (Grundhonorar und Nebenkosten) abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 

24.10.2017, VI ZR 61/17). 

Im vorliegenden Fall wurde eine konkrete Honorarvereinbarung entsprechend der Anlage K4 ge

troffen. 

Das vereirnbarte und abgerechnete Grundhonorar von 838,00 € ist erstattungsfähig unid nicht er

kennbar deiutlich überhöht. 

Maßstab für die Höhe des ersatzfähigen Schadens ist allein der nach § 249 Abs. 2 BGB erforder

liche Geldbetrag. Die Berechnung des Sachverständigenhonorars in Form eines Grundhonorars 

abhängig von der Schadenshöhe ist allgemein anerkannt und auch in der hier vereinbarien Form 

nicht zu bBanstanden. Es ist jedenfalls nicht Aufgabe des Gerichts, opportune Unterniehmerent

scheidungen, wie dessen Abrechnung, durch vom Schädiger gewünschte Abrechnungsmetho

den zu ersetzen. Da die gewählte Abrechnungsmethode nach Schadenshöhe grunds~3tzlich kei

nen Bedenken unterliegt, erübrigt sich vorliegend auch eine Auseinandersetzung mit der von der 

Beklagtenp,artei favorisierten Zeitmethode. 

Das Gericlht orientiert sich bei der Überprüfung der Angemessenheit bzw. Überhöhung der Ab

rechnung an der BVSK-Honorarbefragung, um anhand dieser Feststellungen eine Ents.cheidung 

zur Frage der erkennbar deutlichen Überhöhung und dem zu erstattenden Betrag im Rahmen 

des dem Gericht nach § 287 ZPO zukommenden Schätzungsermessens zu tre1ffen. Die 

BVSK-Befragungen sind in der Rechtsprechung als Schätzgrundlage allgemein anerkannt. Das 

Gericht hält die Befragungen betreffend das Grundhonorar für repräsentativ genug und ausrei-
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chend aussagekräftig (so auch Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Az.: 32 S 8/:22). 

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Jahr 2022. Die BVSK-Liste 2020 war die zum Unfallzeitpunkt 

zeitlich nät1ere Befragung bzw. ist die BVSK Befragung 2022 erst mit Januar 2023 veröffentlicht, 

weshalb das Gericht die Tabelle2020 bei der Schätzung zu Grunde legt. 

Der Bundeisgerichtshof hat eine Schätzung des erforderlichen Grundhonorars durch Bildung des 

arithmetischen Mittels des HB V-Korridors der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aktuellen 

BVSK-Umfrage im Urteil vom 28.02.2017 (Aktenzeichen VI ZR 76/16) ausdrücklich gebillligt. Diese 

Beträge le!~t das erkennende Gericht im Rahmen der Schätzung nach§ 287 ZPO zugruinde. Das 

Gericht beirücksichtigen dabei insbesondere, dass bzgl. der Ortsüblichkeit bzw. Angem1assenheit 

auf den 01i des Unfalls bzw. Geschädigten und nicht den Sitz des erkennenden Gerichts abzu

stellen ist, was mit einer Vielzahl von Unwägbarkeiten behaftet ist. Das Landgericht Cob,urg hat in 

dem Urteil vom 18.03.2022 (Aktenzeichen: 32 S 8/22) unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 

den Mittelwert aus dem Honorarkorridor HB V, in dem 50 - 60 % und damit jedenfalls mindestens 

die Hälfte dler Sachverständigen abrechnen, als tauglichen Schätzwert angesehen. 

Bei zugrunde zu legendem Wiederbeschaffungswert von 6.300 € beträgt nach der B\/SK-Liste 

2020 der Honorarkorridor HB V 7 40,00 € bis 815 € sowie das arithmetische Mittel hieraus 777,50 

€. 

Bei Zugrunidlegung der genannten BVSK-Liste überschreitet das vereinbarte und abgerechnete 

Grundhoncirar mit 838,00 € den arithmetischen Mittelwert um 7,8 %. Bei einer solchen geringen 

Überschreitung kann von einer deutlichen und erkennbaren Überhöhung jedenfalls nicht ausge

gangen wefden, wenn dem Merkmal der „Deutlichkeit" überhaupt noch eigenständige Bedeutung 

zukommen soll. 

Der Gesctlädigte gerät in der Regel unversehens und erstmalig in die Situation, rasch einen 

Sachverst~indigen zur Begutachtung von Unfallschäden zu benötigen. Er verfügt nur über be

grenzte Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten und ist zur Erforschung des Markts zwecks Be

auftragung eines möglichst preisgünstigen Gutachters auch nicht verpflichtet (u. a. BGH, Urteil 

vom 17.12..2019, VI ZR 315/18). 

Nicht jede über dem üblichen Marktpreis liegende Honorarvereinbarung ist erkennbar deutlich 

überhöht. Das allgemein anerkannte und von vornherein feststehende erforderliche Grundhonorar 

gibt es nicl1t. Die Ermittlung des ortsüblichen Preises ist mit zahlreichen Unsicherheiten und Un-
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genauigkeiten behaftet und führt regelmäßig weniger zu einem exakten Wert als vielmehr zu einer 

gewissen !Bandbreite. Solange sich der Sachverständige mit seinem Honorar innerha1lb dieses 

Spielraums bewegt, kann ihn z.B. auch keine Verpflichtung treffen, den Geschädigten auf eine 

Überhöhung hinzuweisen, selbst wenn das Gericht in einem eventuellen Rechtsstreit später ei

nen leicht neringeren Betrag als angemessen einstufen sollte. 

Wo die Grenze für eine deutliche Überhöhung der Honorarforderung liegt, ist höchstrichterlich 

noch nicht entschieden. Jedenfalls bei einer Honorarforderung, die ca. 60 % über dem ortsübli

chen Satz liegt, soll von einer solchen auszugehen sein. Vorliegend war das Grundhonorar aber 

keinesfalls deutlich überhöht, ohne dass eine exakte Grenzziehung erforderlich wäre. 

Das Grundhonorar in Höhe von 838,00 € ist mithin erstattungsfähig. 

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Rechnung ist zwischen dem Grundhonorar und den 

Nebenkostien zu unterscheiden und nicht lediglich ein Gesamtvergleich der abgerechnieten oder 

,,abrechnungsfähigen" Beträge vorzunehmen. 

Der Sachverständige hat mit der angebotenen Preisvereinbarung, in der er neben eine~m Grund

honorar zuisätzlich bestimmte Nebenkosten fordert, für den verständigen, wirtschaftlich denken

den Geschlädigten zum Ausdruck gebracht, dass seine fachliche Sachverständigen- oder Inge

nieurtätigkeit der Begutachtung und Auswertung mit dem Grundhonorar abgegolten sein soll und 

daneben l1ediglich tatsächlich angefallene Aufwendungen verlangt werden. (BGH, Urteil vom 

24.10.2017 - VI ZR 61/17 m.w.N.). 

Der Gesc~1ädigte muss mithin im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle überprüfen, ob die abge

rechneten Nebenkosten erheblich überhöht sind. Hierzu ist er auch in der Lage, da es sich teil

weise um Kosten des täglichen Lebens handelt, mit denen ein Erwachsener üblicherweise im All

tag konfrontiert ist und deren Höhe er typischerweise auch ohne besondere Sachkundei abschät

zen kann (13GH, Urteil vom 24.10.2017 - VI ZR 61/17 m.w.N.). 

Für die Frage, wann die vereinbarten und abgerechneten Nebenkosten deutlich übert1öht sind, 

schätzt das Gericht in An lehnung an die Rechtsprechung des Landgerichts Coburg die Ange

messenheiit und Ortsüblichkeit der abgerechneten Nebenkosten wiederum anhand der \Nerte der 

BSVK-Befragung, wobei das Gericht auch hier die zeitlich nähere Befragung - nämlich diese aus 

dem Jahr :2020 - zu Grunde legt, und führt anschließend eine Vergleichsbetrachtung rnit den in 

der Honora1rvereinbarung festgelegten Nebenkosten durch. 
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Zu berücksichtigen sind nach der genannten BVSK-Befragung mithin für den ersten Fotosatz pro 

Lichtbild 2,00 €, für Kopierkosten pro Seite 0,50 € und Schreibkosten von 1,80 € pro Seite. Hin

sichtlich d1:!r Fahrtkosten sind 0,70 € pro Kilometer und für pauschale Porto- und Tele1fonkosten 

15,00 € an:zusetzen. 

Ausgehencl davon, waren die in der Honorarveinbarung enthaltenen Nebenkosten aus Sicht des 

Geschädigten zum Teil nicht erkennbar überhöht. 

a) Schreib-· und Kopiekosten 

Die SchreilJkosten sind in Höhe von 19,80 € sind ersatzfähig. 

Selbst wenn ein Gutachten nur elektronisch erstellt und versandt sein sollte, sind die Schreibkos

ten erstattungsfähig. Denn diese decken den Schreibaufwand ab (so auch: Landgericht Coburg, 

Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22). 

Gemessern hieran kann der Kläger nach der maßgeblichen BVSK-Befragung grundsätzlich 

Schreibkosten für 11 Seiten Ue 1,80 €) des Gutachtens beanspruchen (19,80 €). Die Abrechnung 

erfolgt auclh für nur 11 tatsächlich geschriebene Seiten, ohne Deckblatt und Reparaturlkostenkal

kulation. 

b) Fotokoslten 

Hinsichtlictl der abgerechneten Fotokosten sind 48,60 € ersatzfähig. 

Das Gutachten enthält 27 Fotos. Abgerechnet wurden 48,60 €, also 1,80 € pro Lichtbiild, mithin 

weniger als nach BVSK Befragung 2020. 

Unabhängi!Q von der Frage der unterbliebenen Verkörperung des Gutachtens sind als Pauschal

betrag danach grundsätzlich 2,00 € pro Lichtbild ersatzfähig. Damit sind alle Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der Fotoerstellung von Anschaffung der Kamera über Fotografieren und 

technische· Aufbereitung bis zum ersten Ausdruck abgegolten. Dies ist bereits mit dem fertigen 

Erstellen des Gutachtens erreicht. Mithin wären grundsätzlich 54,00 € ersatzfähig; da dler Kläger 

bzw. die Abrechnung des Sachverständigen jedoch nur 48,60 € verlangt, ist dieser Betrag maß

geblich. 
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c) Porto-/Telefonkosten 

Das pauschale Bestreiten von Kosten für Porto und Telefon ist unbeachtlich. Die Ven~inbarung 

einer Porto- und Telefonkostenpauschale ist üblich und in der BVSK-Tabelle vorgesehen. Die Hö

he von 15,00 € ist nicht zu beanstanden (Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Aktenzei

chen: 32 S 8/22). 

d) Fahrtkosten 

Die abgerechneten und vereinbarten Fahrtkosten von 0,85 € pro Kilometer€ sind in dieser Höhe 

erstattungsfähig. Zunächst ist der Geschädigte gerade nicht verpflichtet, den nächstgelegenen 

Sachverst~indigen zu beauftragen, er ist lediglich gehalten, keine unvernünftigen und unverhältnis

mäßigen Fahrtkosten zu verursachen. Abgerechnet werden vorliegend 49 km, mithin i~ine einfa

che Entfemung von 24,5 km, welche grundsätzlich nicht zu beanstanden sind. Nach der BVSK 

Befragung 2020 sind grundsätzlich 0,70 € pro Kilometer erstattungsfähig. Die hier vereinbarten 

Kosten von 0,85 € pro Kilometer weichen hiervon in Höhe von 21 % ab. Auch hier geht das Ge

richt noch nicht von für den Geschädigten erkennbar deutlich überhöhten Fahrtkosten aus, so

dass auch diese mit 41,60 € erstattungsfähig sind. 

e) Restwertermittlung 

Die Kosten für die Inanspruchnahme einer Restwertbörse sind grundsätzlich erstattungsfähige 

Nebenkost,en. Die Kosten sind nicht mit dem Grundhonorar abgedeckt, sondern zusätzlliche Leis

tungen (Laindgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22). 

Aus dem Gutachten ergibt sich auf Seite 11 , dass mindestens 3 Restwertangebote eingeholt 

wurden. Dies genügt als Nachweis für die kostenpflichtige Inanspruchnahme einer Resti11Vertbörse 

(so auch: Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22). 

In der Honorarvereinbarung sind hierfür 18,00 € vereinbart. Das Gericht erachtet im \Nege der 

Schätzung jedenfalls die angesetzten 18,00 € als angemessen und damit erstattungsfähig (so 

auch: Landlgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22). 

f) Lackschichtendickenmessung 

Die in Rechnung gestellten Kosten für die Lackschichtendickenmessung in Höhe von 40,00 € 
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sind ersat~fähig. Abgesehen davon, dass bei wie hier bezahlter Rechnung die Höhe der vom 

Sachverst~indigen erstellten Rechnung als solche einen Anhalt zur Bestimmung des erforderli

chen Hers1tellungsaufwands darstellt, handelt es sich um für die Schadensbegutachtunn erforder

liche Kosten, § 249 Abs 2 BGB. Die Lackschichtenmessung dient der Überprüfung, ob reparierte 

Vorschäden vorhanden sind, da dies Relevanz für die Bemessung des insbesondere hier rele

vanten Wiederbeschaffungswertes hat. In der Honorarvereinbarung sind hierfür 40,00 € verein

bart. Das Gericht erachtet im Wege der Schätzung jedenfalls die angesetzten 40,00 € als ange

messen und damit erstattungsfähig 

g) EDV Ko:sten winvalue 

Auch die •<osten für die Nutzung eines EDV- Systems für die Ermittlung des Wiederbeschaf

fungswerteis, hier konkret winvalue, ist gerichtsbekannt grundsätzlich kostenpflichtig. Die vom 

Sachverst~indigen hierfür vereinbarten Kosten von 5,00 € sind ebenfalls grundsätzlic~1 nicht zu 

beanstanden. 

Nach alledem besteht ein Anspruch auf Erstattung von Sachverständigenkosten in IHöhe von 

1.221 ,00 €. Unter Berücksichtigung des bereits regulierten Betrages von 757,32 €, verbleibt ein 

Restanspruch in Höhe von 463,68 €. 

Die Verurteilung zur Zahlung der Zinsforderung gründet sich auf§§ 280 Abs. 2, 286, 288 BGB. 

Die Kostenientscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11 , 

713 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersteni Rechtszu
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufunn ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Landgericht Coburg 
Ketschendorfer Str. 1 
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96450 Coburg 

einzulegen. 

Die Frist be:ginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufunn muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungssc:hrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eirngelegt werde. 

Die Berufuni~ muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zust,ellung der vollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Coburg 
Ketschendorfer Str. 1 
96450 Coburg 

Die Frist be:ginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmona1tigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des IFestsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dri~ten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle dies genann
ten Gerichts:. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch niur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Rechtsbehellfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durcl1 eine juris
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er
satzeinreich1ung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das ele,ktronische 
Dokument nachzureichen. 

Elektronische Dokumente müssen 
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein odrn 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektrornisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor1tenden Per
son versehein ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf ein,em sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspiostfach (EGVP) des Gerichts. 
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Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf§ 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

gez. 

Richterin am Amtsgericht 
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Für die Richtigkeit der Abschrift 
Coburg, 21 .08.2023 

► E- ~ Ang 
~ ~ Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

.SG'E~\. 

Dokument unterschrieben 
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am: ~23 16:03 




